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STATUTEN 
 

der 
 

PARTEI „DIE MITTE“ HILDISRIEDEN 
 

I. Name, Rechtsform, Sitz und Zugehörigkeit 

 Art. 1. Name, Rechtsform, Sitz und Zugehörigkeit 

Die Partei Die Mitte Hildisrieden ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in 
Hildisrieden. Sie ist Mitglied der Wahlkreispartei Die Mitte Sursee und der Partei Die Mitte 
Kanton Luzern. 

II. Zweck und Grundsätze 

 Art. 2. Zweck und Grundsätze 

Die Mitte Hildisrieden vereinigt auf dem Gebiet der Gemeinde Hildisrieden Frauen und 
Männer, deren gemeinsames Ziel es ist, das öffentliche Leben mit demokratischen Mitteln 
nach christlichen Wertvorstellungen politisch mitzugestalten. Die Mitte Hildisrieden bekennt 
sich zu den Grundsätzen der schweizerischen Mitte und der Mitte des Kantons Luzern. 

III. Mitgliedschaft 

 Art. 3. Grundsatz 

Die Mitgliedschaft steht allen Personen offen, welche den Zweck der Die Mitte Hildisrieden 
unterstützen und bereit sind, sich an den Grundsätzen der Die Mitte Hildisrieden zu 
orientieren. Beitritt und Austritt können jederzeit erfolgen. 

 Art. 4. Erwerb der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft wird durch Bezahlung des jährlichen Mitgliederbeitrags erworben. Der 
Mitgliederbeitrag wird jährlich an der Mitgliederversammlung festgelegt. 

 Art. 5. Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Nichtbezahlen des jährlichen 
Beitrags. 

 Art. 6. Ausschluss 

Der Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied gegen die Grundsätze der Die Mitte 
Hildisrieden verstösst, die Statuten wiederholt missachtet oder der Die Mitte Hildisrieden 
Schaden zufügt. Über den Ausschluss entscheidet die Parteileitung. Der Entscheid der 
Parteileitung kann von der betroffenen Person der Mitgliederversammlung zum endgültigen 
Entscheid vorgelegt werden. 

IV. Organisation 

 Art. 7. Organe 

Organe der Die Mitte Hildisrieden sind: 
 

1. Die Mitgliederversammlung 
2. Die Parteileitung 
3. Die Revisionsstelle 

  



 Art. 8. Gönner 

Natürliche oder juristische Personen, welche die Partei und ihre Zielsetzungen mit oder ohne 
Erwerb der Mitgliedschaft speziell unterstützen wollen, werden als Gönner bezeichnet. Sie 
können an Mitgliederversammlungen und anderen Anlässen und Veranstaltungen der Partei 
teilnehmen. Nur bei Erwerb der Mitgliedschaft haben sie auch ein Stimm- und Wahlrecht. 

 Art. 9. Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ der Die Mitte Hildisrieden. Ihr gehören alle 
Mitglieder an. Sie wird von der Parteileitung so oft einberufen, als es die Geschäfte 
verlangen, mindestens aber einmal im Jahr. Im Übrigen kann mindestens ein Fünftel der 
Mitglieder bei der Parteileitung schriftlich die Durchführung einer Mitgliederversammlung 
verlangen. 
 
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Geschäfte zuständig: 

• Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin, der übrigen Mitglieder der 
Parteileitung und der Kontrollstelle sowie der kantonalen Delegierten 

• Nomination der Kandidaten und Kandidatinnen der Die Mitte Hildisrieden bei 
allen Volkswahlen 

• Abnahme des jährlichen Rechenschaftsberichts der Parteileitung 

• Abnahme der jährlichen Rechnung und Entlastung der Parteileitung 

• Festsetzung des Mitgliederbeitrags 

• Änderung der Statuten 

• Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten/von der Präsidentin oder dem 
Vizepräsidenten /der Vizepräsidentin geleitet. Sie fasst ihre Beschlüsse mit dem absoluten 
Mehr der gültigen Stimmen. Der Präsident/die Präsidentin hat den Stichentscheid. 
 
Die Parteiversammlung ist in der Regel öffentlich. Auf Beschluss der Parteileitung oder von 
1/3 der anwesenden Mitglieder kann die Parteiversammlung unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit abgehalten werden. 
 
Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, sofern nicht mindestens ein Zehntel der 
anwesenden Mitglieder oder der Präsident/die Präsidentin geheime Abstimmung verlangen. 
Statutarische Anträge müssen 10 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Präsidenten/der 
Präsidentin eingereicht werden. 

 Art. 10. Parteileitung 

Die Parteileitung ist das Führungsorgan der Die Mitte Hildisrieden. Ihr gehören an: 
 

a) der Präsident oder die Präsidentin 

b) der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin 

c) drei bis sechs weitere Mitglieder 

d) ein Parteivertreter/eine Parteivertreterin aus dem Gemeinderat 

 
  



Die Parteileitung konstituiert und organisiert sich selbst, soweit darüber nicht die 
Mitgliederversammlung beschlossen hat.  
 
Die Parteileitung weist die weiteren Ressorts ihren Mitgliedern zu. Dabei werden mindestens 
folgende Ressorts namentlich zugewiesen: 
 

1. Gesellschaft und Soziales 

2. Themen 

3. Personelles 

4. Finanzen 

5. Wahlen/Abstimmungen/Kommunikation 

6. Events/Veranstaltungen 

 
Die Parteileitung ist für die Führung und Leitung der Die Mitte Hildisrieden zuständig. 
Insbesondere umfasst dies: 

• Vertretung der Die Mitte Hildisrieden nach aussen, insbesondere gegenüber 
Behörden und Öffentlichkeit 

• Pflege der Beziehungen zur Die Mitte Schweiz, zur Die Mitte Kanton Luzern, zur 
Die Mitte des Wahlkreises Sursee sowie zu den Die Mitte Ortsparteien 

• Einsetzung von Arbeitsgruppen und Bestimmung des Pflichtenhefts 

• Abgabe von Parteiempfehlungen, sofern sie dies nicht der 
Mitgliederversammlung überlässt 

• Abschluss von Vereinbarungen mit anderen Parteien 

• Vollzug der Beschlüsse und Aufträge der Mitgliederversammlung 

• Vereinbarung der Beiträge von gewählten und amtierenden Mandatsträgern und 
-trägerinnen 

• Den Vorsitz der Parteileitung führt der Präsident/die Präsidentin bzw. der 
Vizepräsident/die Vizepräsidentin. Die Parteileitung trifft ihre Entscheide mit 
einfachem Mehr. In dringenden Fällen entscheidet der Präsident/die Präsidentin 
selber. Zirkularbeschlüsse sind möglich und müssen in das nächste Protokoll 
aufgenommen werden. 

• Die Parteileitung wird jeweils für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Die 
Wiederwahl ist zulässig. 

V. Revisionsstelle 

 Art. 11. Revisionsstelle 

Die Revisionsstelle besteht aus zwei Revisoren oder Revisorinnen. Sie haben jährlich die 
Rechnung der Die Mitte Hildisrieden zu prüfen und der Parteileitung zuhanden der 
Mitgliederversammlung Bericht und Antrag zu erstatten. Die Revisoren oder die 
Revisorinnen werden jeweils für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist 
zulässig. 



VI. Finanzen 

 Art. 12. Einnahmen 

Die Einnahmen der Die Mitte Hildisrieden bestehen aus: 
 

a) Mitgliederbeiträgen 

b) Beiträgen der Mandatsträger und -trägerinnen 

c) Beiträgen von Gönnern und Spenden 

d) Erträgen aus Veranstaltungen 

e) Gemeindebeitrag 

f) Zinserträgen 

 Art. 13. Ausgaben 

 
Die Einnahmen dienen der Finanzierung der ordentlichen Parteiaufgaben, von 
Veranstaltungen, von Wahl- und Abstimmungskampagnen und des Wahlkreisparteibeitrags. 

 Art. 14. Haftung 

 
Für die Verbindlichkeiten der Die Mitte Hildisrieden haftet allein das Vereinsvermögen. Eine 
persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 
 

VII. Schlussbestimmungen 

 Art. 15. Statutenänderung 

Die Änderung der Statuten bedarf einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 Art. 16. Inkrafttreten 

Die vorliegenden Statuten ersetzen die Statuten vom 6. Mai 2010. Sie treten mit der 
Genehmigung durch die Parteiversammlung in Kraft. 
 
Genehmigt durch die Parteiversammlung vom 11. November 2021. 
 

Hildisrieden, den 11. November 2021 
 

Martin Wolf 
Präsident:  

Genehmigung durch die Parteileitung der Kantonalpartei. 

 

Christian Ineichen   Rico de Bona 
Präsident  Parteisekretär 




